
 

 

Verhandlungsschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gremiums Gemeinderat  am Mittwoch, 30.03.2011 im 
Seniorentreff,Wilheringerstr.2 
 
Beginn: 20:05 Uhr 
 
 

A n w e s e n d e 
 

BGM,GV,GR Wolfgang Haderer (ÖVP) 
GR,GV,1-V Bakk. phil. Günther Stefan Achleitner (ÖVP) 
GV,GR,FO Dipl.Ing. Dr. nat. techn. Martin Kastner (ÖVP) 
GR Petra Maria Berger (ÖVP) 
GV,GR Andreas Falkner (ÖVP) 
GR Mario Gerhard Kishalmi (ÖVP) 
GR Gerlinde Fritz (ÖVP) 
GR Mag. Hermann Pühringer (ÖVP) ab 20.15Uhr 
GR Dipl.Ing. Johann Felber (ÖVP) 
GR Josef Peter Hammer (ÖVP) 
GR Friedrich Buchgeher (ÖVP) 
GR Gerald Schimböck (ÖVP) 
GR Manfred Seidl (SPÖ) 
GR Andrea Mahringer (SPÖ) 
2-V,GV,GR Ursula Klemmer (SPÖ) 
GV,GR,FO Dipl.-Ing. Florian Zwettler (SPÖ) 
GR Walter Kumpfmiller (SPÖ) 
GR Gerald Fellner (SPÖ) 
GV,GR,FO Mag. arch. Helmut Tischler (GRÜNE) 
GR Dipl.-Ing. Wolfram Bertwin Lindl (GRÜNE) 
GR Mag.phil. Günter Gaisbauer (GRÜNE) 
GR Renate Tischler (GRÜNE) 
GR,FO Johann Zwittlinger (FPÖ) 
GR Mag. iur. Stefan Lang (FPÖ) 
GR Mag. Helmuth Schroeder (FPÖ) 
 
 

Anwesende Ersatzmitglieder: 
 

 ER  Gruber Friedrich (ÖVP) für Mag. Dr.Gugerbauer Helmut 
 ER  Stingeder Ambros (ÖVP) für Schierz Franz 
 ER  Grubmüller Josef (ÖVP) für Ganser Alois 
 ER Dipl.Ing. Mostler Hubert (ÖVP) für Hemelmayr Elisabeth 
 ER Ing. Heitzinger Walter (SPÖ) für Schürz Karin 
 ER  Plank Ulrike (GRÜNE) für Dr.med.Sigart Clemens 
 

Weitere Anwesende: 
 

AL Manfred Arnezeder 
Zuhörer 
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Gemäß § 55(5) OÖ. GemO: Schriftführer: Oberleitner Alexandra – vom Bürgermeister 
beauftragt 
 
Der Vorsitzende eröffnet um 20:05 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
b) laut den vorliegenden Zustellnachweisen gemäß § 55(2) OÖ. GemO erstellten 

Sitzungsplan und mittels rechtzeitiger Verständigung mit dem Inhalt der Tagesordnung 
(ohne RSb-Zustellung) erfolgte 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 15.12.2010 während der Sitzung 

noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können. 

 
Im Zuge der FRAGESTUNDE informiert Herr Ing. Wilfried Pecherstorfer den Gemeinderat 
über seine bevorstehende Versetzung in den Ruhestand und bedankt sich für die jahrelange 
gute Zusammenarbeit. 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung setzt Bgm. Haderer die Tagesordnungspunkte 7 und 
14 ab. 
 
Weiters bringt er vor Eingang in die Tagesordnung f olgenden Dringlichkeitsantrag ein: 
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Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über die Dringlichkeit offen 
durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen  (GR Mag. Pühringe r nicht anwesend) 
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TAGESORDNUNG 
Beratungsverlauf und Beschlüsse 

 
Die Tagesordnung umfasst nunmehr folgende Punkte: 
 
 

1 Nachwahlen  
2 Rechnungsabschluss 2010 - Beratung und Beschlussfas sung 
3 BH UU, Prüfbericht Voranschlag 2011; Kenntnisnahme  
4 Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 15.02.2011 - Kenntnisnahme 
5 Feuerwehr Puchenau - Errichtung einer Slipstelle - Genehmigung des 

Finanzierungsplanes vom Land OÖ. v. 10.01.2011 - Be ratung und 
Beschlussfassung 

6 Finanzangelegenheiten - nachträgliche Genehmigung v on 
außerordentlichen Ausgaben; Beratung und Beschlussf assung 

7 Auflösung des Leasingvertrages Volksschule und Haup tschule; 
Genehmigung  
a) des Ablösungsvertrages 
b) des Kaufvertrages betreffend Rückkauf des Baurec htseigentums; 
Beratung und Beschlussfassung – abgesetzt! 

8 eccontis treuhand gmbh wirtschaftsprüfungs- und 
steuerberatungsgesellschaft; Ansuchen um Rückerstat tung von 50% der 
entrichteten Kommunalsteuer 2010 gem. Richtlinien z ur Förderung der 
Wirtschaft in Puchenau; Beratung und Beschlussfassu ng 

9 Geschäftsordnung über den Wirkungsbereich des Gesta ltungsbeirates der 
Gemeinde Puchenau; Beratung und Beschlussfassung 

10 Mittermaier Rudolf, Kaindlweg 12, Errichtung einer Garage; Beratung und 
Beschlussfassung über Einleitung des Änderungsverfa hrens für den 
Flächenwidmungsplan  

11 Flächenwidmungsplanänderung 5.5, Sonderausweisung f ür einen 
Ersatzbau Windflachweg 43 - Beratung und Beschlussf assung 

12 Flächenwidmungsplanänderung Nr. 5.4 "Gatterederweg"  - Beratung und 
Beschlussfassung über  Planentwurf 

13 Voboril Monika, Pfarrleiten 20 - Beratung und Besch lussfassung über 
Genehmigung einer Grundabtretung 

14 Resolution betreffend Schaffung gesetzlicher Grundl agen für die 
Vereinbarung von Infrastrukturverträgen - Beratung und 
Beschlussfassung über den Vorschlag der Marktgemein de Ottensheim – 
abgesetzt! 

15 Ehrungen durch die Gemeinde, Überarbeitung der Stat uten; Beratung und 
Beschlussfassung 

16 Personalangelegenheiten: Änderung des Dienstpostenp lanes - Beratung 
und Beschlussfassung 

17 Bericht aus der Region uwe 
18 Antrag FO Mag. Helmut Tischler; einheitliches Absch alten der 

Straßenbeleuchtung außerhalb der Gartenstädte zwisc hen 23.00 und 5.30 
Uhr; Beratung und Beschlussfassung 

19 Dringlichkeitsantrag: 
a) Verleihung der Ehrenmedaille in Gold für Ing. Al exander Undeßer 
b) Verleihung der Ehrenmedaille in Silber für Josef  Dannereder, Karl 

Hörschläger und Walter Kronsteiner; Beratung und 
Beschlussfassung 

20 20 Allfälliges  
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Die Behandlung der Tagesordnungspunkte erfolgte in der Reihenfolge  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
 
 
1. Nachwahlen 
   
 
 
Vorsitzender : Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Herr Mag. Thomas Hauer (ÖVP) hat auf seine Ersatzmitgliedschaft im Gemeinderat 
verzichtet. 
Er scheidet somit als Ersatzmitglied im Ausschuss für Schule, Kindergarten und Integration 
von „Nicht EU-Bürgern“ aus. Eine Nachbesetzung ist zu beschließen. 
Es handelt sich um eine Fraktionswahl der ÖVP. 
 
Weiters hat Herr Dr. Felix Röthler (GRÜNE) auf seine Ersatzmitgliedschaft im Gemeinderat 
verzichtet und scheidet somit als Mitglied im Ausschuss für Sport aus. Eine Nachbesetzung 
ist zu beschließen.  
Es handelt sich um eine Fraktionswahl der GRÜNEN. 
 
Gemäß § 52 OÖ. GemO 1990 sind Wahlen grundsätzlich geheim durchzuführen, es sei 
denn, der Gemeinderat beschließt einstimmig eine andere Art der Abstimmung.  
 
Von der ÖVP-Fraktion sowie von der GRÜNEN-Fraktion liegen gültige Wahlvorschläge vor.  
 
Vzbgm. Achleitner stellt den Antrag, der Gemeindera t wolle sämtliche Wahlen offen 
mittels Handerheben durchführen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen (GR Mag. Pühringer  nicht anwesend) 
 
 
ÖVP 
 
Ausschuss für Schule, Kindergarten und Integration von „Nicht EU-Bürger“  
 
 
Ersatzmitglied:  Günther Achleitner (bisher Mag. Thomas Hauer) 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende die ÖVP-Fraktion über den 
Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen (GR Mag. Pühringer  nicht anwesend) 
 
 
GRÜNE 
 
Ausschuss für Sport  
 
Mitglied:  DI Wolfram Lindl (bisher Dr. Felix Röthler) 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende die GRÜNE-Fraktion über 
den Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
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Beschluss: einstimmig angenommen 
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2. Rechnungsabschluss 2010 - Beratung und Beschlussfas sung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2010 mit seinen integrierenden Bestandteilen, 
insbesondere dem Erläuterungsbericht ist in der Zeit vom 15. März 2011 bis zum 29. März 
2011 öffentlich aufgelegen und es wurden keine Erinnerungen eingebracht. Der 
Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 11. März 2011 den 
Rechnungsabschluss 2010 geprüft. Aufgrund der Beratungen im Gemeindevorstand am 16. 
März 2011 wird dem Gemeinderat empfohlen, den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 
2010 zu genehmigen. 
Weiters liegt nunmehr auch die endgültige Abrechnung der OÖ. Hilfswerk GmbH für das 
Finanzjahr 2010 vor. Diese sieht mit Einnahmen von € 89.561,-- und Ausgaben von € 
124.409,-- einen endgültigen Gemeindebeitrag von € 34.848,-- vor, der gleichzeitig mit dem 
Rechnungsabschluss 2010 genehmigt werden soll. Da bereits Akontozahlungen 2010 in 
Höhe von € 35.843,-- geleistet wurden, wird das Guthaben  in Höhe von € 995,-- im Jahr 
2011 verrechnet.  
 
„ Gemäß §§ 43 und 92 Abs. 1 OÖ. GemO 1990 stelle ic h den Antrag, der Gemeinderat 
wolle aufgrund der Beratungen im Gemeindevorstand v om 16. März 2011 und unter 
Zugrundelegung des Ergebnisses der Sitzung des Prüf ungsausschusses vom 11. 
März 2011 den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr  2010 einschließlich der 
Abrechnung 2010 des OÖ. Hilfswerkes für das Kindern est, wie folgt genehmigen: 
Im ordentlichen Haushalt ergibt sich bei Einnahmen vom € 8,167.619,71 (NVA € 
7,672.100,--) und Ausgaben von € 8,898.702,58 (NVA € 8,922.700,--) ein Fehlbetrag von 
€ 731.082,87 (NVA 1,250.600,--). Zur Abdeckung dies es Fehlbetrages wird sich die 
Gemeinde um Bedarfszuweisungsmittel bemühen. 
Im außerordentlichen Haushalt ergibt sich bei Einna hmen von € 1,961.210,54 (NVA € 
2,819.200,--) und Ausgaben von € 2,038.074,06 (NVA € 3,258.100,--) ein Fehlbetrag in 
Höhe von € 76.863,52 (NVA 438.900,--). Für die zu B uche stehenden Abgänge bei der 
Wildbachverbauung,  Einrichtung Seniorentreff, Gart enstadtzentrum-
Infrastrukturmaßnahmen, Mietwohnhaus Großambergstra ße 6, Straßenbauprojekte 
2006-2010, Neubau und Sanierung UNION-Gebäude, Feue rwehr Errichtung einer 
Slipstelle, Kanalbau BA11 – Leitungskataster und Ka nalbau BA 13 – Gartenstadt I 
langen noch Landesmittel, Bedarfszuweisungsmittel, Interessentenbeiträge, zwei 
geplante Darlehensaufnahmen und sonstige Mittel im Jahr 2011 und in den 
Folgejahren ein. 
Weiters stelle ich den Antrag, die Abrechnung 2010 für das Kindernest mit Einnahmen 
von € 89.561,-- und Ausgaben von € 124.409,--, somi t ein Abgang in Höhe von € 
34.848,-- (NVA 49.300,--) zu genehmigen.“ 
 
GR Mag. Pühringer  ist ab 20.15 Uhr bei der Sitzung anwesend. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
3. BH UU, Prüfbericht Voranschlag 2011; Kenntnisnahme 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
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Der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2010 beschlossene Voranschlag 
für das Rechnungsjahr 2011 wurde nunmehr von der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-
Umgebung geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung wurde mit Schreiben vom 11. Jänner 2011 
mitgeteilt und ist dieses dem Gemeinderat gem. § 99 OÖ. GemO 1990 zur Kenntnis zu 
bringen. Das Ergebnis dieser Prüfung kann dem beiliegenden Bericht entnommen werden. 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich auf Grund der Beratungen im 
Gemeindevorstand vom 16. März 2011 den Antrag, der Gemeinderat wolle den Bericht 
der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung betreffe nd die Prüfung des 
Voranschlages für das Jahr 2011 zur Kenntnis nehmen .“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
4. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 15.02.2011 - Kenntnisnahme 
   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GR Kumpfmiller 
 
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde hat bei seiner Sitzung am 15.02.2011 die 
Globalbudgets von verschiedenen Gemeindeeinrichtungen des Jahres 2010 geprüft. 
Bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Kindergarten, der Volksschule und Hauptschule kam es 
zu keinen Beanstandungen. Lediglich bei der Musikschule wurde festgestellt, dass das 
Globalbudget mit einem Minus abschließt. Die von der Musikschule begründete 
Überschreitung wurde seitens des Prüfungsausschusses zur Kenntnis genommen, jedoch 
gleichzeitig darauf verwiesen, dass grundsätzlich eine Überschreitung nicht gestattet ist. 
 
 
„Gemäß § 43 GemO. 1990 stelle ich auf Grund der Ber atungen im Gemeindevorstand 
vom 16.03.2011 den Antrag, der Gemeinderat wolle de n Bericht des 
Prüfungsausschusses vom 15. Februar 2011 zur Kenntn is nehmen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
5. Feuerwehr Puchenau - Errichtung einer Slipstelle - Genehmigung des 

Finanzierungsplanes vom Land OÖ. v. 10.01.2011 - Be ratung und 
Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm Haderer 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Puchenau errichtet eine Slipstelle für Feuerwehrboote. Die 
mündliche Zusage seitens des Landes erfolgte bereits anlässlich einer Vorsprache bei Herrn 
LR Dr. Stockinger am 16.09.2008. Mit den Bauarbeiten wurde daraufhin auch bereits im Jahr 
2010 begonnen und sollen im Jahr 2011 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten wurden 
auf € 40.000,-- geschätzt. Hiefür werden € 30.000,-- Bedarfszuweisungsmittel erwarten und 
die restlichen € 10.000,-- werden von der Freiwilligen Feuerwehr aufgebracht. 
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Der nunmehr vom Land OÖ. vorgeschlagene Finanzierungsplan, gleichlautend wie oben 
dargestellt, muss nunmehr auch vom Gemeinderat genehmigt werden.  
Es wird daher dem Gemeinderat empfohlen, folgenden Finanzierungsplan zu beschließen: 
Bedarfszuweisungsmittel € 30.000,-- und Beitrag der Feuerwehr € 10.000,--. 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 und auf Grund der Beratun gen im Gemeindevorstand 
stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wolle den em pfohlenen Finanzierungsplan des 
Landes OÖ. v. 10. Jänner 2011 wie folgt beschließen : 
Bedarfszuweisungsmittel im Jahr 2011 in Höhe von € 30.000,-- und ein Beitrag der 
Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 2011 in Höhe von € 1 0.000,--.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen  ( GR Mag. Pühringer ist nicht im Sitzungsraum) 
 
 
6. Finanzangelegenheiten - nachträgliche Genehmigung v on 

außerordentlichen Ausgaben; Beratung und Beschlussf assung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Lt. § 43 OÖ. GemO 1990 sind Investitionen im außerordentlichen Haushalt grundsätzlich 
vom Gemeinderat zu genehmigen, auch dann, wenn im Voranschlag die Ausgabe 
vorgesehen ist. 
Es wurden somit im Finanzjahr 2010 vom 24.11.2010 bis einschließlich 31.12.2010 folgende 
Ausgaben bei folgenden Projekten getätigt: 
 
Feuerwehr – Errichtung einer Slipstelle  
Fa. Arthofer 8,5 m³ Fertigbeton  bez. EUR 893,08
 1,5 m³ Fertigbeton bez. EUR 248,51 
Fa. Luckeneder 25 lfm Pfosten, 10 lfm Staffel bez. EUR 90,60 
Ruto Seile-Ketten 4 Stk Ringschrauben bez. EUR 361,27 
  Summe  1.593,46 
Straßenbau 2010  
Fa. KAB Fräsarbeiten bez. EUR 3.597,00 
Fa. Strabag Straßenbauarb. Eschenbachweg bez. EUR 7.203,14 
  Summe 10.800,14 
Kanalsanierung BA 01-04 (BA 10)  
Fa. Rabmer Prüfmaßnahmen bez. EUR 5.167,49
   
  Summe 5.167,49 
 
Folgender Antrag soll dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden: 
 
“Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der B eratungen im 
Gemeindevorstand am 16.3.2011 den Antrag, der Gemei nderat wolle nachträglich 
vorstehende Investitionen im außerordentlichen Haus halt im Finanzjahr 2010 für die 
Zeit vom 24.11.2010 bis 31.12.2010 genehmigen.”  
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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7. Auflösung des Leasingvertrages Volksschule und Haup tschule; 
Genehmigung  
a) des Ablösungsvertrages 
b) des Kaufvertrages betreffend Rückkauf des Baurec htseigentums; 
Beratung und Beschlussfassung 

   
Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. 
8. eccontis treuhand gmbh wirtschaftsprüfungs- und 

steuerberatungsgesellschaft; Ansuchen um Rückerstat tung von 50% der 
entrichteten Kommunalsteuer 2010 gem. Richtlinien z ur Förderung der 
Wirtschaft in Puchenau; Beratung und Beschlussfassu ng 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.03.2010 im Top 9 Richtlinien zur Förderung 
der Wirtschaft in Puchenau beschlossen. Diese ab 1.5.2010 gültigen Richtlinien sehen eine 
Förderung von Betriebsneugründungen, entsprechend den Landesrichtlinien, in Form von 
Rückerstattung von max. 50% der bereits entrichteten Kommunalsteuer in den ersten 3 
Jahren der Betriebsgründung vor. Der Betrieb muss seinen Standort mindesten 5 Jahre in 
der Gemeinde Puchenau haben. 
Mit Ansuchen vom 17.01.2011 hat die Firma „eccontis treuhand gmbh 
wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaf t“  mit Sitz im Schloss Puchenau 
(Firmenneugründung  Jänner 2010) um Rückerstattung von 50% der bereits entrichteten 
Kommunalsteuer für 2010 ersucht. Die Kommunalsteuererklärung für 2010 ist im Wege von 
FinanzOnline bereits bei der Gemeinde Puchenau eingelangt und beträgt die 
Kommunalsteuer für 2010 € 9.399,05. 
Da die Richtlinien erst ab 1.5.2010 gültig sind, wird als Bemessungsgrundlage für die 
Förderung die entrichtete Kommunalsteuer von 5-12/2010 mit einer Summe von € 
6.791,15  herangezogen. Die 50%ige Förderung würde somit € 3.395,58  betragen.  
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 und aufgrund der Beratung en im Gemeindevorstand am 
16.03.2011 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat w olle für die Firma eccontis 
treuhand gmbh eine 50% Förderung der von 5-12/2010 entrichteten Kommunalsteuer 
(= € 6.791,15) in Höhe von € 3.395,58 gemäß den ab 1.5.2010 gültigen Richtlinien zur 
Förderung der Wirtschaft in Puchenau beschließen.“  
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
9. Geschäftsordnung über den Wirkungsbereich des Gesta ltungsbeirates der 

Gemeinde Puchenau; Beratung und Beschlussfassung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Im Bebauungsplan für die Gartenstadt I ist in einigen Punkten eine zwingende Begutachtung 
durch einen Gestaltungsbeirat vorgesehen. Grundlage für die Beratungstätigkeit des 
Gestaltungsbeirates bildet die Geschäftsordnung. Sie trifft vor allem administrative 
Regelungen für die Einrichtung, die Geschäftsstelle und Geschäftsführung, die Dauer der 
Bestellung und den periodischen Wechsel der Mitglieder und Ersatzmitglieder, den Vorsitz 
und den Ablauf der Sitzungen und Begutachtungen. 
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Bezugnehmend auf die vorangegangen Diskussionen im zuständigen Ausschuss ist die 
Hauptfunktion des Gestaltungsbeirates die Beratung des Bürgermeisters als Baubehörde I. 
Instanz, des Ausschusses für örtliche Raumplanung und Bauwesen, aber auch von 
Bauwerbern und Bauwerberinnen sowie deren Planer und Planerinnen. Über das 
Baubewilligungsverfahren hinaus kann sich die Beratungstätigkeit auch auf die 
Bebauungsplanung erstrecken. 
Der vorliegende Entwurf der Geschäftsordnung wurde mit der Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten für OÖ. und Salzburg abgestimmt. Folgende 
Architekten/Architektinnen wurden von der Kammer namhaft gemacht: 
DI Christine Konrad, Spittelwiese 13, 4020 Linz 
DI Klaus Leitner, Hofgasse 9, 4020 Linz 
DI Jörg Stögmüller, Robert-Stolz-Straße 7, 4020 Linz 
Ersatzmitglied: DI Karin Proyer, Schwarzmayrstraße 10, 4400 Steyr 
 
„Gemäß § 43 Oö. GemO 1990, den Beratungen im Aussch uss für örtliche 
Raumplanung und Bauwesen am 3.3.2011 und im Gemeind evorstand am 16.03.2011 
stelle ich den Antrag nachstehende „Geschäftsordnun g über den Wirkungsbereich 
des Gestaltungsbeirates der Gemeinde Puchenau“ zu b eschließen: 
 
„Geschäftsordnung über den Wirkungsbereich des Gest altungsbeirates der Gemeinde 
Puchenau 
 
 
1.0 Gesetzliche Grundlagen 

§ 3 Z. 5 OÖ. Bautechnikgesetz 1994, LGBl. Nr. 67/1994 idgF. 
 § 30 Abs.7 Oö. Bauordnung 1994, LGBl. 70/1998 idgF.  
 

2.0 Geschäftsordnung 
 
2.1 Aufgaben: 
 
a) Der Gestaltungsbeirat berät den Bürgermeister, den Ausschuss für örtliche 

Raumplanung und Bauwesen, sowie Bauherrn und Planer. 
b) Der Gestaltungsbeirat verfasst über jedes zur Beurteilung vorgelegte Projekt im 

Anschluss an die Beratung eine schriftliche Stellungnahme bzw. Gutachten, welches 
von allen anwesenden Beratungsmitgliedern zu unterfertigen ist. 

c) Der Gestaltungsbeirat berät Politik und Verwaltung in der Formulierung 
städtebaulicher und architektonischer Kriterien und unterstützt sie in der Vermittlung 
dieser Kriterien an die Bürger und gegebenenfalls an die Medien. 

 
2.2 Zusammensetzung: 
 
Der Gestaltungsbeirat besteht aus 3 Mitgliedern mit Stimmrecht. Diese Mitglieder werden 
von der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für OÖ. und Salzburg namhaft 
gemacht. Die Bestellung erfolgt durch den Gemeinderat der Gemeinde Puchenau und hat 
ausschließlich auf Grundlage des Vorschlages der Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten für OÖ. und Salzburg zu erfolgen. Sie dürfen nicht in Puchenau 
ortsansässig, müssen jedoch Mitglieder der Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten für OÖ. und Salzburg sein. 
 
Die Funktionsdauer der Mitglieder beträgt 3 Jahre. Sie darf nur in begründeten 
Ausnahmefällen, wie z.B. in den ersten Jahren nach der Einsetzung eines 
Gestaltungsbeirates unter- oder überschritten werden. 
Für die ersten 3 Jahre des Bestehens des Gestaltungsbeirates gilt folgende Übergangsregel: 
Mitglied A scheidet Ende 2012 aus 
Mitglied B scheidet Ende 2013 aus 
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Mitglied C scheidet Ende 2014 aus 
 
Gleichzeitig mit der Namhaftmachung der Beiratsmitglieder schlägt die Kammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten für OÖ. und Salzburg ein Ersatzmitglied vor, welches 
im Verhinderungsfall eines Beiratsmitgliedes tätig wird. 
 
Das Ersatzmitglied rückt jeweils im nächsten Jahr anstelle des ausscheidenden Mitgliedes in 
den Beirat auf. Gleichzeitig wird von der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
für OÖ. und Salzburg ein neues Ersatzmitglied vorgeschlagen. 
Somit ergibt sich in weiterer Folge jährlich eine Partialerneuerung des Gestaltungsbeirates 
um abwechselnd ein Mitglied. 
 
2.3 Beschlussfähigkeit und Stimmrecht: 
 
2.3.1 Der Gestaltungsbeirat hat vollzählig (3 Mitglieder) zu tagen. 
 
2.3.2 Stimmberechtigt sind nur die Mitglieder des Gestaltungsbeirates. Entscheidungen 

werden mit einfacher Mehrheit in offener Abstimmung getroffen. Stimmenthaltung ist 
unzulässig. 

 
2.3.3 Der Vorsitzende wird aus dem Kreis der stimmberechtigten Beiratsmitglieder 

bestimmt. 
 
2.3.4 Für die Befangenheit finden die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 Z 1 bis 4 AVG 

sinngemäß Anwendung. 
 
 
2.4 Geheimhaltungspflicht: 
 
Die Mitglieder des Gestaltungsbeirates und sonstige Sitzungsteilnehmer sind zur 
Geheimhaltung über die internen Beratungen verpflichtet. 
Die Veröffentlichung einer Empfehlung, Stellungnahme oder eines Gutachtens kann nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Bauwerbers erfolgen. 
 
 
2.5 Einberufung, Tagesordnung, Protokoll: 
 
2.5.1 Die Einberufung erfolgt jeweils nach Bedarf durch die mit der Abwicklung betraute 

Bauabteilung der Gemeinde Puchenau mindestens zwei Wochen vor dem 
Sitzungstag. 
Unbeschadet dessen soll bereits zu Jahresbeginn für das jeweilige Kalenderjahr ein 
Sitzungsplan erstellt werden, der die voraussichtlichen Sitzungstermine beinhaltet. 

 
2.5.2 Für jede Sitzung ist von der Bauabteilung eine Tagesordnung vorzubereiten, deren 

Änderung nur mit Zustimmung des Gestaltungsbeirates möglich ist. 
 
2.5.3 Über jede Sitzung ist von der Bauabteilung ein schriftliches Protokoll anzufertigen. 
 
 
2.6 Teilnahme an den Sitzungen 
 
An den Sitzungen des Gestaltungsbeirates nehmen seine Mitglieder und im Vertretungsfall 
Ersatzmitglieder als stimmberechtigte Mitglieder teil. 
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Als sonstige Teilnehmer können an den Sitzungen des Gestaltungsbeirates ohne Stimmrecht 
teilnehmen: 
a) der Bürgermeister, 
b) der Obmann und Mitglieder des Ausschusses für örtliche Raumplanung und Bauwesen, 
c) der Amtsleiter 
d) der (die) mit der Abwicklung des Verfahrens betraute Sachbearbeiter(in) 
e) der (die) Bauwerber(in) 
f) der (die) Planverfasser(in) 
g) Vertreter(in) des Bundesdenkmalamtes, der Naturschutzbehörde oder anderer Behörden 
h) Sonderfachleute 
i) Vertreter(in) der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für OÖ. und Salzburg 
 
 
2.7 Teilnahme der Öffentlichkeit, Information 
 
Soweit nicht gesetzliche Verschwiegenheitspflichten entgegenstehen und die Bauwerber ihre 
Zustimmung erteilen, ist der Öffentlichkeit die Teilnahme an der Vorstellung und Erörterung 
der Bauvorhaben sowie bei der abschließenden Verkündung der Entscheidung des 
Gestaltungsbeirates zu ermöglichen. 
 
2.8 Honorar der Beiratsmitglieder: 
 
Die von der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für OÖ. und Salzburg als 
Beiratsmitglieder namhaft gemachten Architekten erhalten ein Honorar/Stunde, das nach der 
jeweils gültigen Honorarordnung für Architekten festzulegen ist. 
Außerdem sind Reisekosten nach Maßgabe der HOA zu vergüten und diesbezüglich die 
Abgeltung nach tatsächlichem Kilometeraufwand vorzunehmen. 
 
2.9 Inkrafttreten: 
 
Diese Geschäftsordnung tritt aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates am 30.03.2011 
mit Wirkung 31.03.2011 in Kraft. 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
W. Haderer“ 
 
 
Als Mitglieder des Gestaltungsbeirates werden vom G emeinderat folgende Architekten 
/ Architektinnen bestellt: 
 
Architektin Dipl. Ing. Christine Konrad, Spittelwie se 13, 4020 Linz 
Architekt Dipl. Ing. Klaus Leitner, Hofgasse 9, 402 0 Linz 
Architekt Dipl. Ing. Jörg Stögmüller, Robert-Stolz- Straße 7, 4020 Linz 
und als Ersatzmitglied: 
Architektin Dipl. Ing. Karin Proyer, Schwarzmayrstr aße 10, 4400 Steyr“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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10. Mittermaier Rudolf, Kaindlweg 12, Errichtung einer Garage; Beratung und 

Beschlussfassung über Einleitung des Änderungsverfa hrens für den 
Flächenwidmungsplan 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Herr Mittermaier Rudolf, Kaindlweg 12 ist Eigentümer der denkmalgeschützten Rosenbauer 
Villa. Er beabsichtigt südwestlich des Gebäudes, auf dem Grundstück 1452/8, eine 
unterirdische Garage zu errichten, die Zufahrt soll vom Windflachweg aus erfolgen. 
Das Grundstück 1452/8 ist im Flächenwidmungsplan als Schutzzone im Bauland 
ausgewiesen. Schutzzweck ist, die Erscheinung der denkmalgeschützten Villa durch 
Bauwerke nicht negativ zu beeinflussen. 
Da die geplante Errichtung einer Garage einer Änderung der Flächenwidmung bedarf, wurde 
vom Bundesdenkmalamt eine Stellungnahme eingeholt. Aus Sicht des 
Bundesdenkmalamtes kann ein unterirdisches Bauwerk in diesem Bereich unter der 
Voraussetzung einer erschütterungsfreien und Substanz schonenden Bauweise positiv 
beurteilt werden. 
 
„Gemäß § 43 Oö. GemO 1990 i.V.m. § 36 OÖ. ROG 1994 stelle ich den Antrag der 
Gemeinderat wolle aufgrund der Beratungen im Aussch uss für örtliche Raumplanung 
und Bauwesen am 3.3.2011 sowie im Gemeindevorstand am 16.03.2011 ein Verfahren 
zur Änderung des Flächenwidmungplanes Nr. 5.6, „Mit termaier, Windflachweg“ 
einleiten.“ 
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Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
11. Flächenwidmungsplanänderung 5.5, Sonderausweisung f ür einen 

Ersatzbau Windflachweg 43 - Beratung und Beschlussf assung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Von Herrn Stadler Christian wurde ein Antrag auf Sonderausweisung für einen Ersatzbau 
gemäß § 30 Abs. 8 a ROG 1994 für das Gebäude Windflachweg 43 gestellt. 
Eine derartige Sonderausweisung ist unter folgenden Voraussetzungen grundsätzlich 
möglich: 

1. Nachweis, dass das Gebäude für Wohnzwecke bestimmt ist, aber nicht mehr den 
zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht 

2. Nachweis, dass die Wohnbedürfnisse nicht durch Zu- und Umbauten gedeckt werden 
können 

3. Das Gebäude muss während eines Zeitraumes von mindestens 5 Jahren vor der 
Anregung auf Sonderausweisung durchgehend bewohnt worden sein 

4. Der Neubau darf erst nach Abbruch des Altbestandes ausgeführt werden und das 
Orts- und Landschaftsbild nicht stören; diesbezüglich ist ein Gutachten des 
Ortsbildbeirates einzuholen 
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Zu den Punkten 1. und 2. wird von der Abteilung Raumordnung des Landes OÖ. ein 
bautechnisches Gutachten des Bezirksbauamtes eingeholt. 
Zu Punkt 3.: 
Das Gebäude Windflachweg 43 wurde von Frau Leopoldine Stadler seit ihrer Geburt im Jahr 
1924 bis zum Umzug aus gesundheitlichen Gründen in das Altersheim Bad Leonfelden 
durchgehend als Hauptwohnsitz bewohnt. Bis zu ihrem Tod im Februar 2009 war Frau 
Stadler Leopoldine Alleineigentümerin der Liegenschaft. Herr Stadler Christian (Neffe) wurde 
nun im Erbschaftsweg Eigentümer des Gebäudes. 
Der vorliegende Fall wurde auch mit Herrn Mag. Stöttinger von der Abt. Raumordnungsrecht 
des Landes OÖ. besprochen, um abzuklären, wie eng der Zeitraum des durchgehenden 
„Bewohntseins“ interpretiert wird. Herr Mag. Stöttinger schließt im vorliegenden Fall eine 
Genehmigung der Sonderausweisung in Bezug auf dieses Kriterium nicht von vornherein 
aus, eine endgültige Entscheidung wird jedoch erst im Genehmigungsverfahren getroffen. 
 
Im Ausschuss für örtliche Raumplanung und Bauwesen wurde die Einleitung eines 
Verfahrens zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 5.5 „Sonderausweisung für einen 
Ersatzbau, Windflachweg“ empfohlen, da aufgrund der im Gesetz genannten Kriterien 
ohnehin nur sehr wenig Spielraum gegeben ist. 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 iVm. §§ 30 Abs. 8a und 36  OÖ. ROG 1994 stelle ich 
aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für örtlich e Raumplanung und Bauwesen 
am 13.01.2011 sowie im Gemeindevorstand am 16.03.20 11 den Antrag, das 
Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 5.5 „Sondera usweisung für Ersatzbau, 
Windflachweg“ einzuleiten.“ 
 

 
 
Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den 
Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
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Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
12. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 5.4 "Gatterederweg"  - Beratung und 

Beschlussfassung über  Planentwurf 
   
Vorsitzender: Vzbgm Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.12.2010 wurde ein Verfahren zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 5.4 „Gatterederweg“ eingeleitet. Die geplante Änderung betrifft 
eine Teilfläche des Grundstückes 380/1 zur Schaffung einer Bauparzelle, die bis auf eine 
Fläche von 126 m² im örtlichen Entwicklungskonzept für künftige Baulanderweiterung 
vorgesehen ist. 
Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass ein ursprünglicher Änderungsantrag auf 
Schaffung von 2 Bauparzellen, sowie Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 427/1 
lautete. Damals hat der Gemeinderat die Einleitung eines Verfahrens auf Flächen, die im 
ÖEK für künftige Baulanderweiterung vorgesehen sind, eingeschränkt. Der Antrag wurde 
daraufhin auf Schaffung 1 Bauparzelle abgeändert, gleichzeitig wurde aber auch ersucht, die 
Teilfläche im Ausmaß von 126 m² an der südlichen Grundgrenze als Bauland auszuweisen, 
da dieses Dreieck maschinell nicht zu bewirtschaften ist. 
 
Gemäß § 36 Oö. ROG 1994 wurden die geplante Änderung im Gemeindetelegramm 2/2011 
kundgemacht und die Betroffenen nachweislich verständigt. Von Familie Bernhart, 
Gatterederweg 12, ist dazu eine schriftliche Stellungnahme eingelangt, in der sie sich gegen 
die Umwidmung jenes Grundstücksteiles im Ausmaß von 126 m², der im ÖEK nicht als 
Bauland ausgewiesen ist, aussprechen. Weiters hat auch Herr Dr. Skala in den Planentwurf 
Einsicht genommen, aber keine Einwände dagegen erhoben. 
 
Aus forstfachlicher Sicht wird der Flächenwidmungsplanänderung zugestimmt. Auch aus 
Sicht der Naturschutzbehörde ist die geplante Änderung fachlich vertretbar, es sollte jedoch 
begründet werden aus welchen Überlegungen die Baulandentwicklung am exponiertesten 
Standort forciert wird und nicht in den bestehenden dafür vorgesehenen Bereichen. Die 
Gründe dafür sind einerseits die bestehende Kompostierungsanlage im Hofbereich der 
Familie Schwarz, deren Betrieb eine Baulandentwicklung Richtung Norden derzeit noch 
weitgehend ausschließt und andererseits eine Bewirtschaftungserleichterung im südlichen 
Teil der Umwidmungsfläche. 
In der Stellungnahme der Abt. Raumordnung wird in Absprache mit der überörtlichen 
Raumordnung gefordert, dass die Teilfläche im Ausmaß von 126 m², die außerhalb des im 
ÖEK festgelegten Bereiches zu liegen kommt zumindest mit einer definierten Schutzzone in 
Bauland Ff überlagert wird. 
 
„Gemäß § 43 Oö. GemO 1990 i.V.m. §§ 33 und 36 OÖ. R OG 1994 stelle ich den Antrag 
der Gemeinderat wolle aufgrund der Vorberatungen im  Ausschuss für örtliche 
Raumplanung und Bauwesen am 03.03.2011, im Gemeinde vorstand am 16.03.2011 
sowie der vorliegenden Stellungnahme des Amtes der OÖ. Landesregierung vom 
17.03.2011 die Änderung des Flächenwidmungsplanes N r. 5.4 beschließen. Entgegen 
dem vorliegendem Entwurf des Architekturbüros Team M ist der südliche Teil der 
Umwidmungsfläche, der außerhalb der im Funktionspla n definierten Baulandgrenzen 
des Örtlichen Entwicklungskonzeptes zu liegen kommt  als Schutzzone im Bauland Ff 
auszuweisen.“ 
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GV Mag. Tischler erkundigt sich danach 
 

a) Wer das Verfahren bezahlt? 
b) Was mit der Parzelle 427/4 geplant ist, da er beobachtet hat, dass diese Parzelle 

ausgepflockt ist.  
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Bgm. Haderer erklärt zu b), dass diese Parzelle Grünland ist und nicht gewidmet wird.  
AL Arnezeder erklärt dazu, dass nur bei Bauland der Bürgermeister Grundteilungsbehörde 
ist. Hingegen bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken ist die Grundverkehrsbehörde 
zuständig. Grünland darf nur widmungsgemäß genutzt werden. 
 
Zu a) erklärt Bgm. Haderer, dass die örtliche Raumordnung Aufgabe der Gemeinde ist und 
FLWP- und Bebauungsplan-Verfahren von der Gemeinde zu bezahlen sind. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag 
offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: 29 Ja-Stimmen (ÖVP, SPÖ, GRÜNE ohne Mag.  Tischler und Mag. 

Gaisbauer, FPÖ) 
           2 Enthaltungen ( Mag. Tischler, Mag. Gai sbauer (GRÜNE) 
 
 
 
13. Voboril Monika, Pfarrleiten 20 - Beratung und Besch lussfassung über 

Genehmigung einer Grundabtretung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Frau Voboril Monika, Pfarrleiten 20 hat im Zuge der Errichtung ihres Einfamilienhauses eine 
Fläche von 21 m² entlang ihrer südlichen Grundgrenze in das öffentliche Gut der Gemeinde 
Puchenau abgetreten. Die neuen Straßengrundgrenzen wurden in der Grenzverhandlung 
vom 13.02.2009 an Ort und Stelle festgelegt und sind im beiliegenden Teilungsplan des 
Zivilgeometers DI Rabanser, GZ 2133a/08 vom 20.02.2009 (Teilfläche 1) ersichtlich. 
Die Grundabtretungen in das öffentliche Gut erfolgen kostenlos. 
 
„Gemäß § 43 Oö. GemO 1990 idgF. stelle ich den Antr ag, der Gemeinderat wolle 
aufgrund der Vorberatungen im Gemeindevorstand am 1 6.03.2011 der in der Natur 
festgelegten und im zugehörigen Plan des Zivilgeome ters DI Rabanser, GZ 2133a/08 
vom 20.02.2009 Grundabtretung zustimmen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen durch 
Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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14. Resolution betreffend Schaffung gesetzlicher Grundl agen für die 

Vereinbarung von Infrastrukturverträgen - Beratung und Beschlussfassung 
über den Vorschlag der Marktgemeinde Ottensheim 
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Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt! 
 
 
15. Ehrungen durch die Gemeinde, Überarbeitung der Stat uten; Beratung und 

Beschlussfassung 
   

 
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: GV Falkner 
 
Der Kulturausschuss hat sich in der Sitzung vom 08.02.2011 mit der Abänderung des 
Ehrungssystems der Gemeinde Puchenau befasst. Grundlage dafür bilden die beiden 
Satzungen über die Verleihung der „Ehrenmedaille der Gemeinde Puchenau“ sowie über die 
Verleihung des „Ehrenrings der Gemeinde Puchenau“, beschlossen durch den Gemeinderat 
am 12. Mai 1978. 
 
Der aktuelle  Vorschlag sieht Ehrungsmöglichkeiten in den Abstufungen bronze/ silber/ gold 
für gemeindepolitische Tätigkeiten und ehrenamtliches Engagement, sowie Auszeichnungen 
für außergewöhnliche Leistungen und herausragende Verdienste um die Gemeinde 
Puchenau  vor. 
 
„Gemäß § 43 OÖ GemO 1990 stelle ich den Antrag, der  Gemeinderat wolle aufgrund 
der Vorberatungen im Kulturausschuss vom 08.02.2011  sowie in der 
Gemeindevorstandssitzung vom 16.03.2011 nachstehend e Ehrungsmodalitäten in 
Ergänzung zu den Satzungen vom 12. Mai 1978 beschli eßen: 
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GV DI Zwettler ist der Meinung, dass diese Ehrungsmodalitäten zu umfangreich sind 
(Ehrung für ausgeschiedene Ersatzgemeinderäte) und das Instrument der Ehrung hier sehr 
inflationär eingesetzt wird. 
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Weiters erkundigt er sich nach den Kosten. 
Bgm. Haderer erklärt, dass Personen, die z.B. als Ersatzgemeinderat oder Gemeinderat 
tätig waren, den Dank verdienen. Bisher gab es für ausgeschiedene Mitglieder keine 
Anerkennung. Bei der Erarbeitung der Ehrungsmodalitäten wurden auch die 
Ehrungsmodalitäten anderer Gemeinden herangezogen.  
Zu den Kosten teilt Bgm. Haderer mit, dass ein Ehrenzeichen ca. € 10,-- kostet. 
Teurer ist der Ehrenring. 
GR Mag. Gaisbauer weist darauf hin, dass die Mandatare für ihre Tätigkeit eine finanzielle 
Entschädigung erhalten. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag 
offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: 19 Ja-Stimmen (ÖVP, GR Seidl (SPÖ), GR Z wittlinger, GR Mag. Lang (FPÖ)) 
                      3 Gegenstimmen (GR Gaisbauer,  GV Mag. Tischler (GRÜNE), GV Klemmer 

(SPÖ) 
7 Enthaltungen ( GR Kumpfmiller, ER Heitzinger, GR Fellner, GV Zwettler, 

GR Mahringer (SPÖ), ER Plank, GR Renate Tischler 
(GRÜNE)) 

 
(GR Mag. Schroeder und GR DI Lindl sind nicht im Si tzungsraum) 
 
 
16. Personalangelegenheiten: Änderung des Dienstpostenp lanes - Beratung 

und Beschlussfassung 
   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Der derzeit gültige Dienstpostenplan der Gemeinde Puchenau, beschlossen vom 
Gemeinderat am 16.12.2009, genehmigt von der Aufsichtsbehörde am 22.4.2010, 
IKD(Gem)-210360/29-2010-Dau, rechtskräftig seit 11.05.2010, stellt sich wie folgt dar:  
 
Dienstpostenplan Anmerkungen 
Allgemeine Verwaltung  
1 B GD   9.1 B II-VII   
1 B GD 13.2 B II-VI  Rechungswesen 
1 VB GD 13.2 I/b  Bauwesen 
1 B GD 14.4 B II-VI  Bautechniker 
1 B GD 16.3 C I-V   
1 B GD 17.5 C I-V   
1 B GD 20.3 C I-IV   
1 VB GD 16.3 I/c   
1 VB GD 17.5 I/c  Christian Endt 
1 VB GD 17.5 I/c   
1 VB GD 18.4 I/c   
1 VB GD 18.5 I/c   
0,50 VB GD 20.3 I/d   
  
Bücherei  
0,55 VB GD 18.5 I/c   
  
Kindergarten  
3 VB  I L/l 2b 1   
0,61 VB  I L/l 2b 1   
0,525 VB GD 22.3 I/d  Beate Schafzahl 
0,14 VB GD 25.1 I/d  Regina Eichenberger 
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0,41 VB GD 22.3 
0,25 
0,375 

VB 
VB 

GD 25.1 
GD 22.3 

I/d  Christa Steininger 

0,219 
0,381 

VB 
VB 

GD 25.1 
GD 22.3 

I/d  Gabriele Müller 

0,11 
0,29 

VB 
VB 

GD 25.1 
GD 22.3 

 
I/d 

 Aloisia Grillnberger 

  
Schülerausspeisung  
0,60 VB GD 21.8 II/p 3  Küchenleiterin 
1,30 VB GD 23.1 II/p 4   
  
Handwerklicher Dienst  
1 B GD 19.1         P2 I-IV ad personam Anton 

Leibetseder P 1 I-IV 
Schulwart  

1 VB GD 19.1 II/p 2 Schulwart  
1 VB GD 18.1 II/p 2   
3 VB GD 19.1 II/p 3   
1 VB GD 21.3 II/p 3   
9,125 VB GD 25.1 II/p 5   
      

 
 
 
Die aktuelle Dienstpostenplanänderung bezieht sich auf die Stelle in der Allgemeinen 
Verwaltung  1 B GD 14.4/B II – VI (Bautechniker). Der derzeitige Inhaber dieser Stelle, Ing. 
Wilfried Pecherstorfer, tritt mit Wirkung 1.4.2011 in den Ruhestand.  
 
Dieser Beamten-Dienstposten soll nun in einen VB-Posten umgewandelt - 1 VB GD 14.4/I/b 
(Bauhofleiter)  - und mit Wirkung 1.1.2012 aus dem Dienstpostenplan der Gemeinde 
Puchenau gestrichen werden.  
 
Diese Personalmaßnahme hängt mit der derzeit im Projektstadium befindlichen und mit der 
Gemeindeabteilung des Landes akkordierten Gründung eines Gemeindeverbandes zur 
Kooperation der Bauhöfe Puchenau/Ottensheim ab 2012 zusammen. Diesbezüglich ist 
vorgesehen, dass für die Dauer bis Ende d.J. die Gemeinde Puchenau einen Bauhofleiter 
(GD 14.4) einstellen wird, der die Koordinierung der  beiden Bauhöfe, insbesondere im 
Hinblick auf den Winterdienst 2011/12, übernehmen soll.    
Ab 1.1.2012 soll dieser Posten in den neu einzurichtenden Gemeindeverband übergehen 
und im dort zu erstellenden Dienstpostenplan enthalten sein. 
 
Der Gemeinderat wird ersucht, den derzeit gültigen Dienstpostenplan aufgrund der obigen 
Ausführungen in der genannten Form abzuändern: Diese Änderung ist in der Folge dem 
Land OÖ. zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen.  
 
„Gem. § 43 OÖ. GemO 1990 idgF. in Verbindung mit den  Erlässen der OÖ. 
Landesregierung vom 23.07.2002, Gem-210000/35-2002,  vom 04.11.2002, Gem-
210000/42-2002 und dem Schreiben der BH Urfahr-Umge bung vom 24.05.2004, Gem32-
0030-1/2004, stelle ich den Antrag, der Gemeinderat  wolle aufgrund des 
Vorausgeführten und der Empfehlung des Gemeindevors tandes vom 16.03.2011 
beschließen, den derzeit güligen Dienstpostenplan w ie folgt abzuändern: 
 
Umwandlung des Beamten-Postens in der Allgemeinen V erwaltung  1 B GD 14.4/B II – 
VI (Bautechniker)  in einen VB-Posten 1 VB GD 14.4/I/b (Bauhofleiter) sowie Auflassung 
desselben ab 1.1.2012.  
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Diese Veränderung stellt sich im aufsichtsbehördlic h zu genehmigenden 
Dienstpostenplan wie folgt dar: 
 
Dienstpostenplan Anmerkungen 
Allgemeine Verwaltung  
1 B GD   9.1 B II-VII   
1 B GD 13.2 B II-VI  Rechungswesen 
1 VB GD 13.2 I/b  Bauwesen 
1 VB GD 14.4 I/b wird aufgelassen ab 

1.1.12 
Bauhofleiter 

1 B GD 16.3 C I-V   
1 B GD 17.5 C I-V   
1 B GD 20.3 C I-IV   
1 VB GD 16.3 I/c   
1 VB GD 17.5 I/c  Christian Endt 
1 VB GD 17.5 I/c   
1 VB GD 18.4 I/c   
1 VB GD 18.5 I/c   
0,50 VB GD 20.3 I/d   
  
Bücherei  
0,55 VB GD 18.5 I/c   
  
Kindergarten  
3 VB  I L/l 2b 1   
0,61 VB  I L/l 2b 1   
0,525 VB GD 22.3 I/d  Beate Schafzahl 
0,14 
0,41 

VB 
VB 

GD 25.1 
GD 22.3 

I/d  Regina Eichenberger 

0,25 
0,375 

VB 
VB 

GD 25.1 
GD 22.3 

I/d  Christa Steininger 

0,219 
0,381 

VB 
VB 

GD 25.1 
GD 22.3 

I/d  Gabriele Müller 

0,11 
0,29 

VB 
VB 

GD 25.1 
GD 22.3 

 
I/d 

 Aloisia Grillnberger 

  
Schülerausspeisung  
0,60 VB GD 21.8 II/p 3  Küchenleiterin 
1,30 VB GD 23.1 II/p 4   
  
Handwerklicher Dienst  
1 B GD 19.1         P2 I-IV ad personam Anton 

Leibetseder P 1 I-IV 
Schulwart  

1 VB GD 19.1 II/p 2 Schulwart  
1 VB GD 18.1 II/p 2   
3 VB GD 19.1 II/p 3   
1 VB GD 21.3 II/p 3   
9,125 VB GD 25.1 II/p 5   
      

 
 
Vzbgm. Klemmer erkundigt sich danach, was passiert, wenn die Kooperation nicht zu 
Stande kommt. 
Bgm. Haderer erklärt, dass in diesem Fall ein VB 14.4 für einen Bauhofleiter in Puchenau 
geschaffen wird. Dazu ist ein neuerlicher Beschluss des Gemeinderates notwendig.  
 
Nachdem keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über 
den Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
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Beschluss: 29 Ja-Stimmen (ÖVP ohne GR Fritz, SPÖ oh ne Vzbgm. Klemmer, GRÜNE, 

FPÖ) 
           1Gegenstimme (Vzbgm. Klemmer (SPÖ)) 
           1 Enthaltung (GR Fritz (ÖVP)) 
 
 
17. Bericht aus der Region uwe 
   
 
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter: Bgm. Haderer 
 
Bgm. Haderer erläutert an Hand einer Power-Point-Präsentation die derzeitigen Projekte 
und Aktivitäten der Region uwe.  



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

30

 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

31

 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

32

 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

33

 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

34

 
 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

35

 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

36

 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

37

 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

38

 
 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 30.03.2011 

 

39

 
 
 
 
 
GR DI Lindl merkt an, dass Terminkollisionen, wie z.B. Gemeinderatssitzung und 
Themenabende, vermieden werden sollen.  
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18. Antrag FO Mag. Helmut Tischler; einheitliches Absch alten der 
Straßenbeleuchtung außerhalb der Gartenstädte zwisc hen 23.00 und 5.30 
Uhr; Beratung und Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstatter und Antragsteller: GV Mag. Tischler 
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„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, de r Gemeinderat wolle die 
Straßenbeleuchtung außerhalb der Gartenstädte einhe itlich zwischen 23 Uhr und 5.30 
Uhr abschalten.“ 
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Bgm. Haderer erläutert auf die Anfrage von GV DI Zwettler den derzeitigen Stand der 
Ausschaltezeiten der Straßenbeleuchtung. Die Ausschaltzeiten variieren zwischen 23.00 
bzw. 24.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Eine durchgehende Straßenbeleuchtung während der Nacht 
besteht im gesamten Gemeindegebiet nicht. 
Sollte in Zukunft eine Umstellung auf LED finanziell möglich sein, kann ein Contractingmodell 
ins Auge gefasst werden.  
Auf die Anfrage von GR Buchgeher über das Ergebnis der Befragung betreffend die 
Ausschaltezeiten, erklärt Bgm. Haderer, dass 36 Rückmeldungen erfolgten, wobei ein Teil 
aus der Gartenstadt ist.  
GR DI Lindl weist darauf hin, dass abgesehen von einer Stromeinsparung auch eine 
Einsparung bei der Wartung und bei den Leuchtmitteln erfolgen würde.  
GR DI Felber erklärt, dass bei den Bewohnern „Am Steinbruch“ seit Jahren eine Forderung 
nach einer Straßenbeleuchtung besteht.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag 
offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: 6 Ja-Stimmen (GRÜNE, GR Kishalmi (ÖVP) 
         25 Gegenstimmen (ÖVP ohne GR Kishalmi, SPÖ , FPÖ) 
 
 
19. Dringlichkeitsantrag: 

a) Verleihung der Ehrenmedaille in Gold für Ing. Al exander Undeßer 
b) Verleihung der Ehrenmedaille in Silber für Josef  Dannereder, Karl 
Hörschläger und Walter Kronsteiner; Beratung und Be schlussfassung 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Bgm. Haderer  verliest den Dringlichkeitsantrag. 
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Nachdem Bgm. Haderer die Anträge auf Ehrung bergründet hat und keine Wortmeldungen 
erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Dringlichkeitsantrag offen durch Handerheben 
abstimmen. 
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Beschluss: a) einstimmig angenommen 
          b) einstimmig angenommen 
 
 
20. Allfälliges 
   

·  GV Dr. Kastner bringt eine Petition zum weltweiten Automausstieg vor und ersucht 
um Unterstützung dieser Forderung durch Unterschrift. 
GR DI Lindl ist verwundert, da ursprünglich vereinbart wurde, dass keine Petitionen 
im Gemeinderat eingebracht werden sollen.  
GV Mag. Tischler meint, dass diese Forderung, so sinnvoll sie auch ist, in der 
vorgebrachten Weise reiner Populismus ist.  

·  Auf die Anfrage von GR Mag. Schroeder, wann die Asphaltierungsarbeiten entlang 
der Gartenstadtstraße durchgeführt werden, erklärt Bgm Haderer, dass dies im April 
erfolgen wird. 

·  Bgm. Haderer teilt mit, dass am Dienstag, 24. Mai um 20 Uhr eine außerplanmäßige 
Gemeinderatssitzung stattfinden wird. Bauhofkooperation und Leasingvertrag 
Hauptschule/Volksschule werden auf der Tagesordnung stehen.  

 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
Ende der Sitzung: 22:20 Uhr 
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............................................................                            ............................................................ 

Vorsitzende(r)      Schriftführer(in) 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) 
in der Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puchenau, am ......................... 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Wolfgang Haderer 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

ÖVP Gemeinderat     SPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

GRÜNE Gemeinderat     FPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
 
 


